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SATZUNG 

DER 

ADLER MODEMÄRKTE AG 

HAIBACH  

 

 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§ 1 FIRMA, SITZ UND GESCHÄFTSJAHR 

(1) Die Gesellschaft führt die Firma 

"Adler Modemärkte AG " 

(2) Sie hat ihren Sitz in Haibach.  

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung, der Vertrieb und der Groß- und Einzelhandel von Tex-
tilien und Artikeln der Bekleidungsbranche, wie Herren-, Damen- und Kinderbekleidung, deren Im- und 
Export sowie die Erbringung von allen damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesell-
schaft darf auch Gaststätten betreiben. 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Ge-
genstand des Unternehmens zu dienen. Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen im 
In- und Ausland berechtigt. Sie kann andere Unternehmen aller Art gründen, erwerben, veräußern oder 
sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft kann Unternehmen leiten und Unternehmensverträge mit ihnen 
schließen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder 
teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern. Die Berechtigungen sind nicht auf das Inland be-
schränkt. 

 

§ 3 BEKANNTMACHUNGEN 

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. Anderweitige gesetzliche Veröffent-
lichungspflichten bleiben unberührt. 

(2) Die Gesellschaft ist unter den gesetzlichen Voraussetzungen berechtigt, Aktionären mit deren Zustimmung 
Informationen im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln. 

(3) Die Übermittlung von Mitteilungen nach § 125 Abs. 2 AktG ist auf den Weg elektronischer Kommunikation 
beschränkt. Der Vorstand ist berechtigt, nicht aber verpflichtet, diese Informationen auch auf anderem We-
ge zu versenden. 
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II. GRUNDKAPITAL UND AKTIEN 

§ 4 HÖHE UND EINTEILUNG DES GRUNDKAPITALS 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 18.510.000,- (in Worten: Euro achtzehn Millionen fünfhun-
dertzehntausend). 

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 18.510.000 (Aktien ohne Nennbetrag). 

 

§ 5 INHABERAKTIEN 

(1) Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Inhaber. 

(2) Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen, soweit nicht eine Verbrie-
fung nach den Regeln erforderlich ist, die an einer Börse gelten, an der die Aktie zugelassen ist. Die Ge-
sellschaft ist berechtigt, Urkunden über einzelne Aktien (Einzelurkunden) oder über mehrere Aktien (Sam-
melurkunden) auszustellen. Ebenso ausgeschlossen ist der Anspruch des Aktionärs auf Ausgabe von Ge-
winnanteil- und Erneuerungsscheinen. 

(3) Form und Inhalt von Aktienurkunden, von Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen sowie von Schuldver-
schreibungen und Zins- und Erneuerungsscheinen setzt der Vorstand fest. 

(4) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 S. 3 AktG 
bestimmt werden. 

(5) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.02.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats ganz 
oder teilweise, einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 7.930.000,- durch Ausgabe neuer, auf 
den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). 
Dabei ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; das gesetzliche Bezugsrecht kann 
auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem durch den Vorstand bestimmten 
Kreditinstitut oder einem Konsortium von Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 
den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten.  

 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre 
in folgenden Fällen auszuschließen: 

- bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen im Rahmen des Erwerbs eines Unternehmens, von 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen; 

- bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der unter Ausschluss des Be-
zugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen neuen Aktien den Börsenpreis der be-
reits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet und der 
auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen neuen 
Aktien insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals zehn Prozent des im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens dieser Ermächtigung und des im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung vor-
handenen Grundkapitals nicht überschreitet. Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind 
Aktien anzurechnen, die in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung ausgegeben 
wurden; 

- zur Vermeidung von Spitzenbeträgen. 

 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung der Gesellschaft nach vollständiger oder teilweiser Ausnutzung 
des genehmigten Kapitals entsprechend anzupassen, insbesondere in Bezug auf die Höhe des Grundkapi-
tals und die Anzahl der bestehenden Stückaktien. 

(6) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 7.930.000,00 durch Ausgabe von bis zu 7.930.000 neuen, 
auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 
2011). Das bedingte Kapital wird nur verwendet soweit 
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-  die Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten, die 
von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften 
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 30. Mai 2011 begeben wur-
den, von den Wandlungs- oder Optionsrechten tatsächlich Gebrauch machen, oder 

- die Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen mit Wandlungspflichten, die von der Gesell-
schaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften aufgrund des 
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 30. Mai 2011 begeben wurden, ihre Pflicht 
zur Wandlung erfüllen, und soweit kein Barausgleich stattfindet oder bereits existierende Aktien zur 
Bedienung dieser Rechte eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach 
Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 30. Mai 2011 jeweils zu be-
stimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäfts-
jahres an, in dem sie durch die Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch die Erfül-
lung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn der Gesellschaft teil.  

 Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 
festzusetzen.  

 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung der Gesellschaft nach vollständiger oder teilweiser Ausnutzung 
des bedingten Kapitals entsprechend anzupassen, insbesondere in Bezug auf die Höhe des Grundkapitals 
und die Anzahl der bestehenden Stückaktien. 

 

III. DER VORSTAND 

§ 6 ZUSAMMENSETZUNG UND GESCHÄFTSORDNUNG DES VORSTANDS 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und 
bestimmt ihre Zahl. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen stellvertretenden 
Vorsitzenden des Vorstands ernennen. 

(2) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit der an der Beschlussfassung teilnehmenden 
Mitglieder des Vorstands gefasst, soweit das Gesetz oder die Geschäftsordnung nicht eine andere Mehr-
heit vorsieht. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(3) Der Aufsichtsrat erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand.  
 

§ 7 GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERTRETUNG DER GESELLSCHAFT,  
ZUSTIMMUNGSBEDÜRFTIGE GESCHÄFTE 

(1) Die Mitglieder des Vorstands haben die Geschäfte der Gesellschaft in eigener Verantwortung im Unter-
nehmensinteresse nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung, der Geschäftsordnung für den Vorstand und 
des Geschäftsverteilungsplans zu führen. 

(2) Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des Vorstands oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemein-
schaft mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. Der Aufsichtsrat kann einem oder mehreren Mitgliedern 
des Vorstands das Recht zur Einzelvertretung erteilen. 

(3) Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne Vorstandsmitglieder generell oder für den Einzelfall von dem Ver-
bot der Mehrfachvertretung gem. § 181 2. Alt. BGB befreien. § 112 AktG bleibt unberührt. 

(4) In der Geschäftsordnung für den Vorstand soll der Aufsichtsrat Geschäfte bestimmen, die der Zustimmung 
des Aufsichtsrats oder eines seiner Ausschüsse bedürfen. 

Der Aufsichtsrat kann widerruflich die Zustimmung zu einem bestimmten Kreis von Geschäften allgemein 
oder für den Fall, dass das einzelne Geschäft bestimmten Bestimmungen genügt, im Voraus erteilen. 
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IV. DER AUFSICHTSRAT 

§ 8 ZUSAMMENSETZUNG UND AMTSDAUER 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern. Davon werden sechs Mitglieder von der Hauptversammlung 
und sechs Mitglieder von den Arbeitnehmern gemäß den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetz 1976 
gewählt.  

(2) Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das 
vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die 
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann für Aufsichtsratsmitglieder der Aktionä-
re bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmen. Eine Wiederwahl ist möglich. 

(3) Gleichzeitig mit den Aufsichtsratsmitgliedern können für ein oder für mehrere bestimmte Aufsichtsratsmit-
glieder der Aktionäre Ersatzmitglieder bestellt werden. Sie werden nach einer bei der Wahl festzulegenden 
Reihenfolge Mitglieder des Aufsichtsrates, wenn Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre, als deren Ersatz-
mitglieder sie gewählt wurden, vor Ablauf ihrer Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, ohne dass ein 
Nachfolger bestellt ist. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt, so-
bald ein Nachfolger für das ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied bestellt ist, spätestens mit Ablauf der 
restlichen Amtszeit des Ausgeschiedenen. Erlischt das Amt des an die Stelle des Ausgeschiedenen getre-
tenen Ersatzmitglieds infolge der Nachwahl, bedarf diese einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebe-
nen Stimmen. War das infolge der Nachwahl ausgeschiedene Ersatzmitglied für mehrere bestimmte Auf-
sichtsratsmitglieder bestellt worden, lebt seine Stellung als Ersatzmitglied wieder auf; unter mehreren be-
stellten Ersatzmitgliedern nimmt es die erste Position ein. 

(4) Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausscheidenden Mitglieds gewählt, so besteht sein 
Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds. 

(5) Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt unter Einhaltung einer Frist von vier 
Wochen auch ohne wichtigen Grund niederlegen. Die Niederlegung muss durch Erklärung gegenüber dem 
Vorstand unter Benachrichtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates erfolgen. Im Falle der Niederlegung 
gilt vorstehender Abs. 3 entsprechend. Das Recht zur Amtsniederlegung aus wichtigem Grund bleibt hier-
von unberührt. 

(6) Aufsichtsratsmitglieder, die von der Hauptversammlung gewählt worden sind, können vor Ablauf der Amts-
zeit abberufen werden. Der Beschluss bedarf der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

 

§ 9 VORSITZENDER UND STELLVERTRETER 

(1) Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der alle von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichts-
ratsmitglieder neu gewählt worden sind, findet eine Aufsichtsratssitzung statt, zu der es einer besonderen 
Einladung nicht bedarf. In dieser Sitzung wählt der Aufsichtsrat für die Dauer seiner Amtszeit oder für eine 
kürzere von ihm bestimmte Frist unter dem Vorsitz des an Lebensjahren ältesten Aufsichtsratsmitglieds 
aus seiner Mitte nach näherer Maßgabe des § 27 MitbestG den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und seinen 
Stellvertreter. Der Aufsichtsrat kann in dieser Sitzung ferner mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
einen zweiten Stellvertreter des Vorsitzenden bestellen. 

(2) Der erste Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden hat nur dann die gesetzlichen und satzungsgemäßen 
Rechte und Pflichten des Vorsitzenden, wenn dieser verhindert ist. Der zweite Stellvertreter hat diese 
Rechte nur, wenn der Vorsitzende und der erste Stellvertreter verhindert sind. §§ 29 Abs. 2 S. 3 und 31 
Abs. 4 S. 3 MitbestG bleiben unberührt. Das Zweitstimmrecht steht dem Stellvertreter nicht zu. 

(3) Scheidet der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter während seiner Amtszeit aus, so hat 
der Aufsichtsrat unverzüglich eine Ersatzwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzuneh-
men. Bei einem vorzeitigen Ausscheiden des Aufsichtsratsvorsitzenden erfolgt die Einberufung des Auf-
sichtsrats durch den Stellvertreter.  

(4) Ein Widerruf der Wahl des Vorsitzenden oder seiner Stellvertreter ist nur aus wichtigem Grund zulässig. 
Als wichtiger Grund gilt auch, wenn der Vorsitzende oder ein Stellvertreter auf Dauer verhindert ist, sein 
Amt auszuüben. Für den Widerruf der Wahl des Vorsitzenden und des Stellvertreters gelten die Bestim-
mungen über ihre Wahl entsprechend.  



 5  

 

 

§ 10 SITZUNGEN / EINBERUFUNG 

(1) Der Aufsichtsrat soll in der Regel eine Sitzung im Kalendervierteljahr, er muss zwei Sitzungen im Kalen-
derhalbjahr abhalten. Er hat ferner Sitzungen dann abzuhalten, wenn es gesetzlich erforderlich ist oder 
sonst im Interesse der Gesellschaft geboten erscheint. Zur Durchführung der Sitzung des Aufsichtsrates, 
die über die Billigung des Jahresabschlusses entscheidet, hat der Aufsichtsrat zusammenzutreten (Prä-
senzsitzung). 

(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates mit einer Frist von 
zwei Wochen unter Bestimmung der Form der Sitzung gem. § 11 Abs. 1 dieser Satzung schriftlich, per Te-
lefax oder per E-Mail einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einla-
dung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende diese Frist 
angemessen verkürzen und mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder mithilfe sonstiger ge-
bräuchlicher Telekommunikationsmittel einberufen. 

(3) Mit der Einberufung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen. Ist ein Gegenstand der Tages-
ordnung nicht ordnungsgemäß angekündigt worden, darf hierüber nur beschlossen werden, wenn kein 
Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Fall Gele-
genheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden zu bestimmenden, angemessenen Frist der Beschluss-
fassung zu widersprechen oder ihre Stimme schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger ge-
bräuchlicher Telekommunikationsmittel abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn die abwesen-
den Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der Frist nicht widersprochen oder wenn sie zugestimmt haben. 

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind berechtigt, Anträge zur Änderung oder Ergänzungen der Tagesord-
nung sowie Anträge zur Beschlussfassung zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung bis spätestens 5 
Tage vor dem Sitzungstermin schriftlich beim Vorsitzenden zu stellen; die Anträge sind zu begründen. 
Rechtzeitig gestellte und begründete Anträge hat der Vorsitzende den übrigen Mitgliedern des Aufsichts-
rats schriftlich mitzuteilen. Verspätet gestellte oder begründete Anträge sind in der nächsten Sitzung zu 
verhandeln, es sei denn, kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht der sofortigen Verhandlung. 

 

§ 11 BESCHLUSSFASSUNG 

(1) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in der Regel in Sitzungen gefasst. 

 Beschlussfassungen können auf Anordnung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates auch mündlich, fern-
mündlich, schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmit-
tel, insbesondere per Videokonferenz, erfolgen. 

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn die Mitglieder unter der zuletzt bekannt gegebenen Adresse 
schriftlich, per Telefax oder per E-Mail eingeladen sind und mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus de-
nen er insgesamt zu bestehen hat, persönlich, durch schriftliche Stimmabgabe oder durch Stimmabgabe 
per Telefax, per E-Mail oder per Telefon an der Beschlussfassung teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch 
dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme enthält. 

 Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats geführt. Der Vorsitzende bestimmt den Sit-
zungsablauf, die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, sowie die 
Reihenfolge, Art und Form der Abstimmung und stellt die Abstimmungsergebnisse fest. 

(3) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit das 
Gesetz, insbesondere in den §§ 27, 29 Abs. 2, 31 und 32 MitbestG, nicht zwingend etwas anderes be-
stimmt. Das gilt auch bei Wahlen. Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so ist auf Antrag von min-
destens zwei anwesenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der Beschlussgegenstand erneut zu beraten. Bei 
einer erneuten Abstimmung über den Beschlussgegenstand gemäß § 29 Abs. 2 MitbestG und § 31 Abs. 4 
MitbestG steht dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats bei nochmaliger Stimmengleichheit eine zweite Stimme 
zu. Für diese gelten dieselben Bestimmungen wie für dessen erste Stimme, insbesondere findet dieser 
§ 11 Anwendung.  

(4) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind Niederschriften anzufertigen, die vom 
Vorsitzenden der Sitzung oder, bei Beschlussfassungen außerhalb von Sitzungen, vom Leiter der Abstim-
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mung zu unterzeichnen sind. In der Niederschrift sind der Ort und der Tag der Sitzung oder Beschlussfas-
sung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und 
die Beschlüsse des Aufsichtsrats anzugeben. Die Niederschrift ist allen Mitgliedern des Aufsichtsrats un-
verzüglich zuzuleiten. 

(5) An den Sitzungen des Aufsichtsrats können Personen, die weder dem Aufsichtsrat noch dem Vorstand 
angehören, mit Zustimmung des Aufsichtsrats als Sachverständige oder Auskunftspersonen zur Beratung 
über einzelne Gegenstände der Tagesordnung teilnehmen. 

(6) Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die erforderlichen Willenserklä-
rungen abzugeben und jegliche Erklärungen entgegenzunehmen. 

 

§ 12 

GESCHÄFTSORDNUNG 

 Der Aufsichtsrat setzt im Rahmen von Gesetz und Satzung seine Geschäftsordnung selbst fest. 

 

§ 13 AUSSCHÜSSE 

(1) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte einen oder mehrere Ausschüsse bilden und ihnen - soweit gesetz-
lich zulässig - in seiner Geschäftsordnung oder durch besonderen Beschluss Aufgaben und Befugnisse 
übertragen. § 27 Abs. 3 MitbestG bleibt unberührt. Stellvertreter im Sinne dieser Bestimmung ist der erste 
Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden. Aufgaben, Befugnisse und Verfahren der Ausschüsse be-
stimmt der Aufsichtsrat.  

(2) Für Aufsichtsratsausschüsse gelten, soweit gesetzlich nichts Abweichendes bestimmt ist, die Bestimmun-
gen der § 10 Abs. 2 bis 4 sowie § 11 Abs. 1 bis 5 sowie § 12 sinngemäß. Ergibt eine Abstimmung im Aus-
schuss Stimmgleichheit, hat bei einer erneuten Abstimmung über denselben Gegenstand, wenn auch sie 
Stimmgleichheit ergibt, der Vorsitzende des Ausschusses zwei Stimmen.  

 

§ 14 VERGÜTUNG 

(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält für jedes volle Geschäftsjahr seiner Zugehörigkeit zum Aufsichts-
rat eine feste Vergütung in Höhe von EUR 20.000,00.  

(2) Der Vorsitzende erhält das Doppelte, dessen Stellvertreter das 1,5-fache der Vergütung gemäß Abs. (1).  

 Die Beträge nach Abs. 1 erhöhen sich um 10% je Mitgliedschaft in einem Ausschuss des Aufsichtsrats. 
Dies setzt voraus, dass der jeweilige Ausschuss in dem Geschäftsjahr mindestens zweimal getagt hat. 
Ausgenommen von dieser Vergütungsregelung ist die Mitgliedschaft im Vermittlungsausschuss gem. § 27 
Abs. 3 MitbestG.  

(3) Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss nicht während eines vollen Geschäfts-
jahres angehört oder jeweils den Vorsitz innegehabt haben, erhalten die Vergütung zeitanteilig; dies gilt 
hinsichtlich der auf den langfristigen Unternehmenserfolg bezogenen Vergütung entsprechend für den Be-
messungszeitraum. 

(4) Die Vergütung nach Abs. (1) wird fällig nach Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung des 
Aufsichtsrats beschließt. 

(5) Daneben erhält jedes Aufsichtsratsmitglied ein Sitzungsgeld von EUR 300,- für jede Sitzung des Aufsichts-
rates, an der es teilnimmt. Der Vorsitzende erhält das Doppelte, dessen Stellvertreter das 1,5-fache des 
Sitzungsgeldes. 

(6) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten ferner Ersatz aller Auslagen sowie Ersatz der etwa auf ihre Ver-
gütung und Auslagen zu entrichtenden Umsatzsteuer. 
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(6) Über andere Vergütungsarten für die Mitglieder des Aufsichtsrates und Leistungen mit Vergütungscharak-
ter entscheidet die Hauptversammlung durch Beschluss. 

 

§ 15 GEHEIMHALTUNGSPFLICHT DER AUFSICHTSRATSMITGLIEDER 

(1)  Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben über die ihnen bei ihrer Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied bekannt 
gewordenen Tatsachen, namentlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, Dritten gegenüber Stillschwei-
gen zu bewahren. Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendigung ihres Amtes. Dem Gebot der 
Schweigepflicht unterliegen insbesondere enthaltene vertrauliche Berichte und vertrauliche Beratungen, 
und zwar vor allem der Verlauf der Debatte, die Stellungnahmen der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder so-
wie sonstige persönliche Äußerungen.  

(2)  Beabsichtigt ein Aufsichtsratsmitglied, Informationen an Dritte weiterzugeben, so hat er dies dem Aufsichts-
rat zuvor unter Bekanntgabe der Personen, an die die Information erfolgen soll, mitzuteilen. Dem Aufsichts-
rat ist vor Weitergabe der Information Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, ob die Weitergabe der In-
formationen mit Abs. 1 vereinbar ist. Die Stellungnahme wird durch den Vorsitzenden abgegeben. 

(3)  Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben sicherzustellen, dass die von ihnen eingeschalteten Mitarbeiter die 
Verschwiegenheitspflicht in gleicher Weise einhalten.  

 

§ 16 ÄNDERUNGEN DER SATZUNGSFASSUNG 

 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen, zu beschließen. 

 

V. DIE HAUPTVERSAMMLUNG 

§ 17 ORT UND EINBERUFUNG 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, an einem Ort im Umkreis von 100 km von dem Sitz 
der Gesellschaft, in einer deutschen Stadt mit wenigstens 50.000 Einwohnern oder am Sitz einer deut-
schen Wertpapierbörse statt, an der die Aktien der Gesellschaft zum amtlichen Handel zugelassen sind. 

(2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen durch 
den Aufsichtsrat einberufen. 

(3) Die Hauptversammlung ist, soweit gesetzlich nichts Abweichendes bestimmt ist, mindestens dreißig Tage 
vor dem Tag der Hauptversammlung einzuberufen. Die Einberufung ist im Bundesanzeiger bekannt zu 
machen. Dabei sind der Tag der Bekanntmachung und der letztmögliche Anmeldungstag nicht mitzurech-
nen. Im Übrigen gilt § 121 Abs. 7 AktG. 

 

§ 18 TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionä-
re berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesell-
schaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in Textform (§ 126b BGB) in deutscher o-
der englischer Sprache mindestens sechs Tage vor dem Tag der Hauptversammlung (letzter Anmeldetag) 
zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. 

(2) Die Aktionäre müssen darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu bedarf es eines in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder 
englischer Sprache erstellten Nachweises ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Kredit- oder Fi-
nanzdienstleistungsinstitut. Dieser hat sich auf den im gesetzlich benannten Zeitpunkt (§ 123 Abs. 3 S. 3 
AktG) vor der Versammlung zu beziehen (Legitimationstag) und muss der in der Einberufung bestimmten 
Stelle mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung (letzter Berechtigungsnachweistag) zugehen.  
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 Lassen Aktionäre ihre Aktien nicht in einem von einem Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut geführten 
Depot verwahren, kann der Nachweis ihres Anteilsbesitzes auch von der Gesellschaft sowie von innerhalb 
der Europäischen Union ansässigen Notaren, Wertpapiersammelbanken oder Kredit- oder Finanzdienst-
leistungsinstituten ausgestellt werden; für diesen Nachweis des Anteilsbesitzes gelten Abs. 2 Sätze 2 und 
3 entsprechend. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachwei-
ses einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger 
Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen.  

(3) Fristen nach § 17 und diesem § 18 sind jeweils von dem nicht mitzählenden Tag der Hauptversammlung 
bzw. letzten Anmelde- bzw. Berechtigungsnachweistag zurückzurechnen. 

(4) Wenn Aktienurkunden nicht ausgegeben sind, ist in der Einberufung zur Hauptversammlung zu bestim-
men, wie die Aktionäre ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts nachzuweisen haben. 

 

§ 19 STIMMRECHT 

(1) Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

(2) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf 
und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. In der Einbe-
rufung kann eine Erleichterung der Textform bestimmt werden. §135 AktG bleibt unberührt. Bevollmächtigt 
ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

(3) Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Stimmrechtsvertreter benennen für die Ausübung des Stimm-
rechts der Aktionäre nach deren Weisung. Die Einzelheiten, insbesondere zu Formen und Fristen für die 
Erteilung und den Widerruf von Vollmachten, werden zusammen mit der Einberufung der jeweiligen Haupt-
versammlung bekannt gemacht. 

 

§ 20 VORSITZ IN DER HAUPTVERSAMMLUNG  
UND FRAGE- UND REDERECHT DER AKTIONÄRE 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates. Im Falle seiner Verhinde-
rung leitet die Hauptversammlung ein von der Mehrheit der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat gewähltes 
Aufsichtsratsmitglied. Übernimmt kein Aufsichtsratsmitglied den Vorsitz, so eröffnet der zur Beurkundung 
zugezogene Notar die Hauptversammlung und lässt den Leiter der Versammlung durch diese wählen. 

(2) Der Vorsitzende leitet die Versammlung und bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tages-
ordnung erledigt werden, sowie Art und Form der Abstimmungen. 

(3) Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge der Redner und der Behandlung der Tagesordnungspunkte und 
kann, soweit gesetzlich zulässig, über die Zusammenfassung von sachlich zusammengehörigen Be-
schlussgegenständen zu einem Abstimmungspunkt entscheiden und angemessene Beschränkungen der 
Rede- und Fragezeit für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Gegenstände der Tagesord-
nung und für einzelne Redner zu Beginn oder während des Verlaufs der Hauptversammlung festlegen so-
wie, soweit dies für eine ordnungsgemäße Durchführung der Hauptversammlung erforderlich ist, den 
Schluss der Debatte anordnen. 

 

§ 21 BESCHLUSSFASSUNG 

(1) Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, soweit 
eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen 
Grundkapitals gefasst, soweit nicht nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder dieser Satzung eine 
größere Mehrheit erforderlich ist.  

(2) Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang die erforderliche einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht, so 
findet eine engere Wahl statt. Ist die höchste Stimmenzahl zwei oder mehr Personen zugefallen, findet die 
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engere Wahl zwischen diesen statt; ist die höchste Stimmenzahl hingegen nur einer Person zugefallen, 
findet die engere Wahl zwischen dieser und der/denjenigen Person(en) statt, der/denen die zweithöchste 
Stimmenzahl zugefallen ist. Bei der engeren Wahl entscheidet die höchste Stimmenzahl, bei Stimmen-
gleichheit das durch den Vorsitzenden zu ziehende Los. 

(3) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen auch ohne an der Versammlung 
teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). 

 

§ 22 ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 

 Die Hauptversammlung, die über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, die Verwendung des 
Bilanzgewinns, die Wahl des Abschlussprüfers und gegebenenfalls die Feststellung des Jahresabschlus-
ses beschließt (ordentliche Hauptversammlung), wird innerhalb der gesetzlichen Frist abgehalten. 

 

§ 23 TON- UND BILDÜBERTRAGUNGEN 

(1) Mitgliedern des Aufsichtsrates ist die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Ton-
übertragung in den Fällen gestattet, in denen die Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung aus wichti-
gem Grund nicht möglich ist. 

(2) Die Hauptversammlung kann auf Anordnung des Versammlungsleiters auszugsweise oder vollständig in 
Ton und Bild übertragen werden. Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlich-
keit uneingeschränkt Zugang hat. Die Form der Übertragung ist mit der Einberufung bekannt zu machen. 

 

§ 24 NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE HAUPTVERSAMMLUNG 

 Die Verhandlungen in der Hauptversammlung sind durch eine notariell aufgenommene Niederschrift zu 
 beurkunden. Die Niederschrift ist von dem Notar zu unterschreiben. 

 

VI. RECHNUNGSLEGUNG UND GEWINNVERWENDUNG 

§ 25 JAHRESABSCHLUSS 

(1) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr den 
Jahresabschluss (Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und den Lagebericht sowie 
den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht aufzustellen und unverzüglich dem Aufsichtsrat und 
dem Abschlussprüfer vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, 
den er der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will. 

(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des 
Bilanzgewinns sowie den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht zu prüfen und über das Ergebnis 
seiner Prüfung schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Er hat seinen Bericht innerhalb eines 
Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten. Am Schluss des Berichts 
hat der Aufsichtsrat zu erklären, ob er den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernab-
schluss billigt. Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss, ist dieser festgestellt. 

(3) Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat der Vorstand die ordentliche Hauptver-
sammlung einzuberufen. Der Jahresabschluss, der Lagebericht des Vorstands, der Konzernabschluss, der 
Konzernlagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung 
des Bilanzgewinns sind von der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der 
Aktionäre auszulegen. 
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§ 26 RÜCKLAGEN 

 Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei der Feststellung des Jahresabschlusses den Jahresüber-
schuss, der nach Abzug der in die gesetzliche Rücklage einzustellenden Beträge und eines Verlustvortra-
ges verbleibt, zum Teil oder ganz in die Gewinnrücklage einzustellen. Die Einstellung eines größeren Teils 
als der Hälfte des Jahresüberschusses ist nicht zulässig, soweit die anderen Gewinnrücklagen nach der 
Einstellung die Hälfte des Grundkapitals übersteigen würden. 

 

§ 27 VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS 

(1) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem festgestellten Jahresabschluss 
ergebenden Bilanzgewinns. Der Bilanzgewinn wird an die Aktionäre verteilt, soweit die Hauptversammlung 
keine andere Verwendung bestimmt.  

(2) Die Hauptversammlung kann neben oder anstelle einer Barausschüttung auch eine Ausschüttung von 
Sachwerten beschließen, wenn es sich bei den auszuschüttenden Sachwerten um solche handelt, die auf 
einem Markt im Sinne von § 3 Abs. 2 Aktiengesetz gehandelt werden.  

(3) Die Gewinnanteile der Aktionäre werden stets im Verhältnis zu den auf ihren Anteil am Grundkapital geleis-
teten Einlagen und im Verhältnis der Zeit, die seit dem für die Leistung bestimmten Zeitpunkt verstrichen 
ist, verteilt.  

 

VII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 28 SACHEINLAGE 

 Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 15.860.000,- wurde dadurch erbracht, dass die Adler 
Modemärkte GmbH mit Sitz in Haibach, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg 
unter HRB 5202, ohne Änderung des gezeichneten Kapitals nach den §§ 190 ff. UmwG formwechselnd in 
eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde. Das bei der Umwandlung vorhandene Grundkapital in Höhe 
von EUR 15.860.000,- (in Worten: fünfzehn millionen achthundertsechzigtausend Euro), eingeteilt in 
15.860.000  Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag) wurde von dem Alleingesellschafter der GmbH, der 
Cheverny Investments Limited, als Gründer der Aktiengesellschaft gegen Sacheinlage in voller Höhe über-
nommen. Das nach Abzug der Schulden verbleibende freie Vermögen der Adler Modemärkte GmbH ent-
spricht mindestens dem Nennbetrag des Grundkapitals der Gesellschaft und die übernommenen Aktien 
des Gründers am freien Vermögen dieser Gesellschaft entsprechen der bei Gründung insgesamt ausste-
henden Aktien. 

 

§ 29 GRÜNDUNGSKOSTEN 

  Die Aktiengesellschaft hat die Kosten des Formwechsels, insbesondere Gerichts- und Notarkosten, Kosten 
der Rechtsberatung und Kosten der Gründungsprüfung, bis zu einem Höchstbetrag von EUR 100.000,- zu 
tragen. 

 

§ 30 TEILWIRKSAMKEIT 

  Die Unwirksamkeit von Bestimmungen dieser Satzung berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen. Unwirksame Bestimmungen sind durch wirksame zu ersetzen, deren Rechtsfolgen dem von den 
Beteiligten verfolgten Zweck wirtschaftlich möglichst weitgehend entsprechen. 


